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Nr. 1365 lI.

Gesest, die Verwendung bestehender Eisenbahnbautrediie und die Einziehung von Kreditrestenetreffend.

Cndwig II.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Bhein,

herzog von Bayern. Franken und in Schmaben etr. etr.

Wir haben nach Vernehmung Unseres Staatsrathes mit Beirath und Zustimmung
der Kammer der Reichsräthe und der Kammer der Abgeordneten beschlossen und verordnen,
was folgt:

Art. 1.

Die k. Staatsregierung wird ermächtigt,
1. den Bedarf für die anläßlich der Herstellung einer Eisenbahn von Stockheim
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